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452.

Der Nationalrat hat beschlossen:

Der Abschluß des nachstehenden Staatsvertrages, dessen Artikel III Z 5 und 6 sowie Artikel VII
Z 1, 11, 12 und 14 verfassungsändernd sind, samt Anmerkungen und Anhängen wird verfassungs-
mäßig genehmigt.

(Übersetzung)

ÜBEREINKOMMEN ÜBER
DAS ÖFFENTLICHE BE-

SCHAFFUNGSWESEN
PRÄAMBEL

Die Parteien dieses Überein-
kommens — im folgenden „die
Vertragsparteien" genannt —

IM HINBLICK DARAUF,
daß die Minister in der Erklä-
rung von Tokio vom 14. Sep-
tember 1973 übereingekommen
sind, das Ziel umfassender mul-
tilateraler Handelsverhandlun-
gen im Rahmen des Allgemei-
nen Zoll- und Handelsabkom-
mens — im folgenden „Allge-
meines Abkommen" oder
„GATT" genannt — solle unter
anderem darin liegen, nichttari-
farische Maßnahmen oder, so-
fern dies nicht möglich ist, ihre
handelsbeschränkenden oder
handelsverzerrenden Wirkungen
abzubauen oder zu beseitigen
und derartige Maßnahmen einer
wirksameren internationalen
Kontrolle zu unterstellen;

IM HINBLICK DARAUF,
daß die Minister auch überein-
gekommen sind, es solle Ziel
der Verhandlungen sein, zusätz-
liche Vorteile für den interna-
tionalen Handel der Entwick-
lungsländer zu schaffen, und an-
erkannt haben, daß es von Be-
deutung ist, unterschiedliche
Maßnahmen in einer Art und
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Weise anzuwenden, die diesen
Ländern — auf Gebieten, wo es
möglich und zweckmäßig ist —
eine besondere und günstigere
Behandlung bringt;

ANERKENNEND, daß die
Entwicklungsländer unter Be-
rücksichtigung ihrer Zahlungs-
bilanzlage gezwungen sein kön-
nen, vereinbarte differenzierte
Maßnahmen zu treffen, um ihre
wirtschaftlichen und sozialen
Ziele zu erreichen und Wirt-
schaftsentwicklungsprogramme
und -politiken durchzuführen,
die auf die Hebung des Lebens-
standards ihrer Bevölkerung ge-
richtet sind;

IM HINBLICK DARAUF,
daß die Minister in der Erklä-
rung von Tokio anerkannt ha-
ben, der besonderen Lage und
den Problemen der am wenig-
sten entwickelten unter den Ent-
wicklungsländern sei besondere
Aufmerksamkeit zu widmen,
und daß sie die Notwendigkeit
betont haben, diesen Ländern
im Rahmen aller allgemeinen
oder spezifischen Maßnahmen,
die in den Verhandlungen zu-
gunsten der Entwicklungsländer
getroffen werden, eine beson-
dere Behandlung zu gewähren;

ANERKENNEND, daß es
notwendig ist, einen vereinbar-
ten internationalen Rahmen
von Rechten und Pflichten be-
treffend Gesetze, Vorschriften,
Verfahren und Praktiken auf
dem Gebiet des öffentlichen Be-
schaffungswesens festzulegen, um
eine größere Liberalisierung und
Ausweitung des Welthandels zu
erreichen und den internationa-
len Rahmen für die Abwicklung
des Welthandels zu verbessern;

ANERKENNEND, daß Ge-
setze, Vorschriften, Verfahren
und Praktiken auf dem Gebiet
des öffentlichen Beschaffungswe-
sens nicht ausgearbeitet, ange-
nommen oder auf in- oder aus-
ländische Waren und in- oder
ausländische Lieferer angewen-
det werden sollten, um inländi-
sche Waren oder Lieferer zu
schützen, und nicht zur Diskri-
minierung zwischen ausländi-
schen Waren oder Lieferern füh-
ren sollten;
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ANERKENNEND, daß es
wünschenswert ist, für die
Transparenz der Gesetz«, Vor-
schriften, Verfahren und Prak-
tiken auf dem Gebiet des öffent-
lichen Beschaffungswesens zu
sorgen;

ANERKENNEND, daß es
notwendig ist, internationale
Verfahren für die Notifikation,
Konsultation, Überwachung und
Streitbeilegung zu schaffen, um
eine gerechte, schnelle und wirk-
same Durchsetzung der inter-
nationalen Bestimmungen über
das öffentliche Beschaffungswesen
zu sichern und das Gleichgewicht
der Rechte und Pflichten auf
dem höchstmöglichen Stand zu
erhalten;

SIND wie folgt ÜBEREIN-
GEKOMMEN —

Artikel I

Anwendungsbereich
1. Dieses Übereinkommen fin-
det Anwendung auf:

a) alle Gesetze, Vorschriften,
Verfahren und Praktiken
betreffend die Beschaffung
von Waren durch Stellen 1),
die diesem Übereinkom-
men unterliegen. Dazu ge-
hören auch Dienstleistun-
gen, die mit der Lieferung
von Waren verbunden
sind, wenn der Wert die-
ser Dienstleistungen den
Wert der Waren nicht
übersteigt, nicht aber ei-
gentliche Dienstleistungs-
aufträge;

b) alle Beschaffungsaufträge,
deren Wert 150000 SZR
oder mehr beträgt 2). Die
erforderliche Beschaffung
darf nicht aufgeteilt wer-
den, um den Wert der sich
daraus ergebenden Auf-

1) Im Rahmen dieses Überein-
kommens umfaßt der Begriff „Stel-
len" auch Behörden („agencies").

2) Bei Aufträgen unter diesem
Schwellenwert erwägen die Ver-
tragsparteien gemäß Artikel IX Ab-
satz 6 die Anwendung des gesamten
Übereinkommens oder von Teilen
desselben. Sie überprüfen insbeson-
dere die angewendeten Beschaf-
fungspraktiken und -verfahren und
die Anwendung der Bestimmungen
über Nichtdiskriminierung und
Transparenz bei solchen Aufträgen
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träge unter 150000 SZR
zu senken. Werden zur
Deckung eines bestimmten
Bedarfs an gleichartigen
Waren mehrere Aufträge
oder Aufträge in Teilen
vergeben, so bildet der
Gesamtwert dieser Auf-
träge, die während der auf
den Erstauftrag folgenden
12 Monate vergeben wer-
den, die Grundlage für die
Anwendung dieses Über-
einkommens;

c) die Beschaffung durch Stel-
len, die unmittelbar oder
im wesentlichen der Kon-
trolle der Vertragsparteien
unterliegen, sowie durch
andere bezeichnete Stellen,
was die Beschaffungsver-
fahren und -praktiken be-
trifft. Bis zu der Überprü-
fung und den weiteren
Verhandlungen gemäß den
Schlußbestimmungen wird
der Anwendungsbereich
dieses Übereinkommens
durch die Listen der Be-
schaffungsstellen in An-
hang I und, soweit Berich-
tigungen oder Änderun-
gen der Listen oder Än-
derungen der Bestimmun-
gen dieses Übereinkom-
mens vorgenommen wor-
den sind, deren Nachfolge-
stellen festgelegt.

2. Die Vertragsparteien unter-
richten diejenigen ihrer Beschaf-
fungsstellen, die nicht unter die-
ses Übereinkommen fallen, sowie
die regionalen und lokalen Re-
gierungen und Verwaltungen in
ihren Hoheitsgebieten über die
Ziele, Grundsätze und Bestim-
mungen dieses Übereinkommens,
insbesondere über die Bestim-
mungen betreffend die Inländer-
behandlung und Nichtdiskrimi-
nierung, und lenken deren Auf-
merksamkeit auf die sich daraus
insgesamt ergebenden Vorteile
der Liberalisierung des öffent-
lichen Beschaffungswesens.

in bezug auf die Möglichkeit, Auf-
träge unter diesem Schwellenwert
in dieses Übereinkommen einzube-
ziehen.
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Artikel II

Inländerbehandlung und Nicht-
diskriminierung

1. In bezug auf alle Gesetze,
Vorschriften, Verfahren und
Praktiken betreffend das unter
dieses Übereinkommen fallende
öffentliche Beschaffungswesen be-
handeln die Vertragsparteien
umgehend und bedingungslos
die Waren sowie die Lieferer
anderer Vertragsparteien, die
Waren mit Ursprung in den
Zollgebieten (einschließlich Frei-
zonen) der Vertragsparteien an-
bieten, nicht ungünstiger als:

a) inländische Waren und Lie-
ferer; und

b) Waren und Lieferer einer
anderen Vertragspartei.

2. Absatz 1 gilt nicht für Zölle
und Abgaben aller Art, die an-
läßlich oder im Zusammenhang
mit der Einfuhr erhoben wer-
den, für die Erhebungsverfah-
ren für solche Zölle und Abga-
ben sowie für andere Einfuhr-
bestimmungen und -formalitä-
ten.

3. Die Vertragsparteien wen-
den auf Waren, die für unter
dieses Übereinkommen fal-
lende öffentliche Beschaffungen
aus anderen Vertragsparteien
eingeführt werden, keine Ur-
sprungsregeln an, die sich von
den im normalen Handelsver-
kehr zum Zeitpunkt der Einfuhr
auf Einfuhren der gleichen Wa-
ren aus den gleichen Vertrags-
parteien angewendeten Ur-
sprungsregeln unterscheiden.

Artikel III

Besondere und differenzierte
Behandlung für Entwicklungs-

länder

Z i e l e

1. Nach diesem Artikel ziehen
die Vertragsparteien bei der An-
wendung und Durchführung
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dieses Übereinkommens die Ent-
wicklungs-, Finanz- und Han-
delsbedürfnisse der Entwick-
lungsländer, vor allem der am
wenigsten entwickelten Länder,
gebührend in Betracht, und zwar
im Hinblick darauf, daß es für
diese Länder notwendig ist:

a) ihre Zahlungsbilanz zu
schützen und für die
Durchführung von wirt-
schaftlichen Entwicklungs-
programmen angemessene
Reserven zu sichern;

b) die Errichtung oder Ent-
wicklung inländischer Wirt-
schaftszweige, einschließlich
der Entwicklung von
Kleinbetrieben und Heim-
arbeit in ländlichen und
rückständigen Gebieten,
sowie die wirtschaftliche
Entwicklung anderer Wirt-
schaftsbereiche zu fördern;

c) Wirtschaftseinheiten so
lange zu unterstützen, als
sie ganz oder zu einem
wesentlichen Teil von öf-
fentlichen Aufträgen ab-
hängig sind;

d) ihre wirtschaftliche Ent-
wicklung durch regionale
oder weltweite Vereinba-
rungen zwischen Entwick-
lungsländern zu fördern,
die den VERTRAGSPAR-
TEIEN des GATT unter-
breitet und von diesen
nicht abgelehnt werden.

2. Bei der Ausarbeitung und
Anwendung von Gesetzen, Vor-
schriften und Verfahren betref-
fend das öffentliche Beschaffungs-
wesen erleichtern die Vertrags-
parteien im Einklang mit die-
sem Übereinkommen die Zu-
nahme der Einfuhren aus den
Entwicklungsländern im Be-
wußtsein der besonderen Pro-
bleme der am wenigsten ent-
wickelten Länder und der Län-
der, die sich auf einer niedrigen
Stufe der wirtschaftlichen Ent-
wicklung befinden.



175. Stück — Ausgegeben am 15. Oktober 1981 — Nr. 452 1931

A n w e n d u n g s b e r e i c h

3. Um sicherzustellen, daß die
Entwicklungsländer diesem
Übereinkommen unter Bedin-
gungen beitreten können, die
mit ihren Entwicklungs-, Finanz-
und Handelsbedurfnissen verein-
bar sind, werden in den Ver-
handlungen über die Listen der
Beschaffungsstellen der Entwick-
lungsländer, die unter dieses,
Übereinkommen fallen, die Ziele
nach Absatz 1 gebührend in Be-
tracht gezogen. Die entwickel-
ten Länder bemühen sich, bei
der Erstellung ihrer Listen von
Beschaffungsstellen, die unter
dieses Übereinkommen fallen,
Stellen aufzunehmen, die Waren
kaufen, an deren Ausfuhr die
Entwicklungsländer interessiert
sind.

V e r e i n b a r t e A u s n a h -
m e n

4. Entwicklungsländer können
in den Verhandlungen über die-
ses Übereinkommen mit ande-
ren Teilnehmern für bestimmte
Beschaffungsstellen oder Waren,
die in ihren Listen der Beschaf-
fungsstellen enthalten sind, all-
seits annehmbare Ausnahmen
aushandeln, wobei die besonde-
ren Umstände jedes einzelnen
Falles gebührend in Betracht zu
ziehen sind. In solchen Verhand-
lungen sind die in Absatz 1 (a)
bis (c) angeführten Überlegun-
gen gebührend zu berücksichti-
gen. Entwicklungsländer, die an
regionalen oder weltweiten Ver-
einbarungen zwischen Entwick-
lungsländern nach Absatz 1 (d)
teilnehmen, können unter Be-
rücksichtigung der besonderen
Umstände jedes einzelnen Fal-
les auch Ausnahmen von ihren
Listen aushandeln, wobei sie un-
ter anderem die in den betref-
fenden regionalen oder weltwei-
ten Vereinbarungen enthaltenen
Bestimmungen über das öffent-
liche Beschaffungswesen sowie
insbesondere solche Waren in
Betracht ziehen, die Gegenstand
gemeinsamer industrieller Ent-
wicklungsprogramme sein kön-
nen.
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5. Nach Inkrafttreten dieses
Übereinkommens können die
Entwicklungsländer unter den
Vertragsparteien ihre Listen der
Beschaffungsstellen gemäß den
in Artikel IX Absatz 5 enthal-
tenen Bestimmungen über die
Änderung solcher Listen und
unoer Berücksichtigung ihrer
Entwicklungs-, Finanz- und
Handelsbedürfnisse ändern, oder
sie können das Komitee ersu-
chen, für bestimmte Beschaf-
fungsstellen oder Waren, die in
ihren Listen der Beschaffungs-
stellen enthalten sind, Ausnah-
men von den Bestimmungen
über die Inländerbehandlung zu
gewähren, wobei die besonde-
ren Umstände jedes einzelnen
Falles und die Bestimmungen
von Absatz 1 (a) bis (c) ge-
bührend zu berücksichtigen sind.
Entwicklungsländer unter den
Vertragsparteien können nach
Inkrafttreten dieses Überein-
kommens das Komitee ersuchen,
angesichts ihrer Teilnahme an
regionalen oder weltweiten Ver-
einbarungen zwischen Entwick-
lungsländern für bestimmte Be-
schaffungsstellen oder Waren,
die in ihren Listen enthalten
sind, Ausnahmen zu gewähren,
wobei die besonderen Umstände
jedes einzelnen Falles und die
Bestimmungen von Absatz 1 (d)
gebührend zu berücksichtigen
sind. Jeder Antrag auf Ände-
rung einer Liste, den ein Ent-
wicklungsland unter den Ver-
tragsparteien an das Komitee
richtet, muß für den Antrag
sachdienliche Unterlagen oder
solche Angaben enthalten, die
für die Behandlung der Ange-
legenheit notwendig sein kön-
nen.

6. Die Absätze 4 und 5 gelten
entsprechend für Entwicklungs-
länder, die diesem Übereinkom-
men nach seinem Inkrafttreten
beitreten.

7. Vereinbarte Ausnahmen, wie
sie in den Absätzen 4, 5 und 6
erwähnt sind, unterliegen der
Überprüfung gemäß Absatz 13.
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T e c h n i s c h e H i l f e fü r
E n t w i c k l u n g s l ä n d e r

u n t e r den V e r t r a g s -
p a r t e i e n

8. Entwickelte Länder unter
den Vertragsparteien leisten auf
Ersuchen jede technische Hilfe,
die ihrer Ansicht nach für die
Entwicklungsländer unter den
Vertragsparteien bei der Lösung
ihrer Probleme des öffentlichen
Beschaffungswesens zweckmäßig
ist.

9. Diese Hilfe, die auf der
Grundlage der Nichtdiskriminie-
rung zwischen Entwicklungslän-
dern unter den Vertragspar-
teien gewährt wird, bezieht sich
unter anderem auf:
— die Lösung besonderer tech-

nischer Probleme, die sich
auf die Vergabe eines be-
stimmten Auftrags beziehen;

— jedes andere Problem, dessen
Behandlung im Rahmen die-
ser Hilfe zwischen der ent-
sprechenden Vertragspartei
umd einer anderen Vertrags-
partei vereinbart wird.

I n f o r m a t i o n s z e n t r e n

10. Entwickelte Länder unter
den Vertragsparteien errichten
entweder allein oder gemeinsam
Informationszentren, um ange-
messene Auskunftsersuchen von
Entwicklungsländern unter den
Vertragsparteien zu beantwor-
ten; diese Auskunftsersuchen
können sich unter anderem auf
Gesetze, Vorschriften, Verfahren
und Praktiken betreffend das
öffentliche Beschaffungswesen
beziehen sowie auf veröffent-
lichte Bekanntmachungen ge-
planter Käufe, Anschriften der
unter dieses Übereinkommen
fallenden Beschaffungsstellen so-
wie Art und Menge der gekauf-
ten oder zu kaufenden Waren,
einschließlich verfügbarer Anga-
ben über zukünftige Vergaben.
Auch das Komitee kann ein In-
formationszentrum errichten.

B e s o n d e r e B e h a n d l u n g
f ü r d i e am w e n i g s t e n
e n t w i c k e l t e n L ä n d e r

11. Im Hinblick auf Ab-
satz 6 der Erklärung von
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Tokio*) wird den am
wenigsten entwickelten Län-
dern unter den Vertrags-
parteien und den Lieferern
in diesen Ländern für Ursprungs-
waren dieser Länder im Rah-
men aller allgemeinen oder be-
sonderen Maßnahmen zugunsten
der Entwicklungsländer unter
den Vertragsparteien eine beson-
dere Behandlung gewährt. Ver-
tragsparteien können die Vor-
teile dieses Übereinkommen«
auch Lieferern in den am we-
nigsten entwickelten Ländern,
die nicht Vertragsparteien sind,
für Ursprungswaren dieser Län-
der gewähren.

12. Entwickelte Länder unter
den Vertragsparteien gewähren
auf Ersuchen möglichen Anbie-
tern aus den am wenigsten ent-
wickelten Ländern die ihnen
zweckmäßig erscheinende Hilfe
beim Unterbreiten der Ange-
bote und bei der Auswahl der
Waren, die für die Beschaffungs-
stellen in den entwickelten Län-
dern sowie für die Lieferer aus
den am wenigsten entwickelten
Ländern von Interesse sein kön-
nen, und unterstützen die An-
bieter bei der Einhaltung von
technischen Vorschriften und
Normen für Waren, die Gegen-
stand des geplanten Kaufes sind.

Ü b e r p r ü f u n g

13. Das Komitee überprüft
jährlich die Durchführung und
Wirksamkeit dieses Artikels und
nimmt alle drei Jahre auf Grund
der von den Vertragsparteien
unterbreiteten Berichte eine um-
fassende Überprüfung vor, um
die Auswirkungen dieses Arti-
kels zu beurteilen. Um die wei-

*) Dieser Absatz lautet:
Die Minister anerkennen, daß der

besonderen Lage und den Proble-
men der am wenigsten entwickelten
unter den Entwicklungsländern be-
sondere Beachtung geschenkt wer-
den soll und unterstreichen die
Notwendigkeit, sicherzustellen, daß
diesen Ländern im Zusammenhang
mit irgendwelchen allgemeinen oder
besonderen Maßnahmen, die wäh-
rend der Verhandlungen zugunsten
der Entwicklungsländer getroffen
werden, eine Sonderbehandlung zu-
teil wird.
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testgehende Anwendung dieses
Übereinkommens, insbesondere
des Artikels II, zu erreichen,
und im Hinblick auf den Ent-
wicklungsstand und die Finanz-
und Handelslage der betreffen-
den Entwicklungsländer unter-
sucht das Komitee als Teil der
alle drei Jahre stattfindenden
Überprüfung, ob die nach den
Absätzen 4 bis 6 dieses Arti-
kels vorgesehenen Ausnahmen
zu ändern sind oder ihre Gel-
tungsdauer verlängert werden
soll.

14. Im Laufe weiterer Ver-
handlungsrunden nach Arti-
kel IX Absatz 6 prüfen die Ent-
wicklungsländer unter den Ver-
tragsparteien die Möglichkeit,
ihre Listen der Beschaffungsstel-
len im Hinblick auf ihre Wirt-
schafts-, Finanz- und Handels-
lage zu erweitern.

Artikel IV

Technische Spezifikationen

1. Technische Spezifikationen,
die die Merkmale einer zu kau-
fenden Ware festlegen, wie Qua-
lität, Leistung, Sicherheit und
Abmessungen, Prüfung und
Prüfverfahren, Symbole, Termi-
nologie, Verpackung, Kenn-
zeichnung und Beschriftung, so-
wie die von den Beschaffungs-
stellen vorgeschriebenen Anfor-
derungen hinsichtlich der Kon-
formitätsbescheinigung werden
nicht in der Absicht ausgearbei-
tet, angenommen oder angewen-
det, Hemmnisse für den inter-
nationalen Handel zu schaffen,
noch dürfen sie die Wirkung ha-
ben, unnötige Hemmnisse für
den internationalen Handel zu
schaffen.

2. Von den Beschaffungsstellen
vorgeschriebene technische Spe-
zifikationen werden, soweit an-
gebracht,

a) eher in bezug auf die Lei-
stung als in bezug auf die
Konstruktion umschrie-
ben ;
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b) auf internationale Nor-
men, nationale technische
Vorschriften oder aner-
kannte nationale Normen
gestützt.

3. Anforderungen oder Hin-
weise in bezug auf besondere
Handelsmarken oder Handels-
namen, Patente, Muster oder
Typen sowie auf einen bestimm-
ten Ursprung oder Produzen-
ten sind nicht zulässig, es sei
denn, daß es keine hinreichend
genaue oder verständliche Art
und Weise der Beschreibung des
Beschaffungsbedarfs gibt und
sofern in die Ausschreibungs-
unterlagen die Worte „oder
gleichwertig" einbezogen wer-
den.

Artikel V

Vergabeverfahren

1. Die Vertragsparteien sorgen
dafür, daß die Vergabeverfahren
ihrer Beschaffungsstellen mit
den unten angeführten Bestim-
mungen im Einklang stehen.
Öffentliche Ausschreibungen im
Sinne dieses Übereinkommens
sind die Verfahren, bei denen
alle interessierten Lieferer ein
Angebot abgeben können. Be-
schränkte Ausschreibungen im
Sinne dieses Übereinkommens
sind die Verfahren, bei denen
nach Absatz 7 und anderen ein-
schlägigen Bestimmungen dieses
Artikels diejenigen Lieferer ein
Angebot abgeben können, die
von der Beschaffungsstelle dazu
eingeladen wurden. Freihändige
Vergabe im Sinne dieses Über-
einkommens ist dasjenige Ver-
fahren, bei dem sich eine Be-
schaffungsstelle, jedoch nur
unter den Bedingungen nach
Absatz 15, mit Lieferern einzeln
in Verbindung setzt.

Q u a l i f i k a t i o n d e r
L i e f e r e r

2. Beschaffungsstellen dürfen
bei der Qualifikation der Liefe-
rer nicht unter ausländischen
Lieferern oder in- und auslän-
dischen Lieferern diskriminieren.
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Die Qualifikationsverfahren
haben mit den folgenden Be-
stimmungen im Einklang zu
stehen:

a) alle Bedingungen für die
Teilnahme an einem Ver-
gabeverfahren sind recht-
zeitig zu veröffentlichen,
um es den interessierten
Lieferern zu ermöglichen,
das Qualifikationsverfah-
ren zu beginnen und, so-
weit dies mit einer effi-
zienten Abwicklung des
Beschaffungsvorganges ver-
einbar ist, abzuschließen;

b) alle von den Lieferern zu
erfüllenden Teilnahmebe-
dingungen, einschließlich
finanzieller Sicherstellun-
gen, technischer Qualifika-
tionen und Informationen,
die zum Nachweis der
finanziellen, kommerziel-
len und technischen Lei-
stungsfähigkeit der Liefe-
rer dienen, sowie die
Nachprüfung der Qualifi-
kationen dürfen für aus-
ländische Lieferer nicht un-
günstiger sein, als für in-
ländische und dürfen nicht
zur Diskriminierung zwi-
schen ausländischen Liefe-
rern führen;

c) das Verfahren für die
Qualifikation der Lieferer
und die dafür erforder-
liche Zeit dürfen nicht
dazu benutzt werden,
einen ausländischen Liefe-
rer von der Liefererliste
auszuschließen oder zu
verhindern, daß für einen
bestimmten geplanten
Kauf ausländische Lieferer
in Betracht gezogen wer-
den. Die Beschaffungsstel-
len anerkennen diejenigen
in- und ausländischen Lie-
ferer als qualifiziert, die
die Teilnahmebedingungen
für einen bestimmten ge-
planten Kauf erfüllen. Lie-
ferer, die die Teilnahme an
einem bestimmten geplan-
ten Kauf beantragen, sich
aber noch nicht qualifiziert
haben sollten, werden auch
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in Betracht gezogen, sofern
genügend Zeit vorhanden
ist, um das Qualifikations-
verfahren abzuschließen;

d) Beschaffungsstellen, die
ständige Listen qualifizier-
ter Lieferer führen, sor-
gen dafür, daß alle quali-
fizierten Lieferer auf An-
trag innerhalb angemesse-
ner kurzer Frist in diese
Listen aufgenommen wer-
den;

e) jeder Lieferer, der seine
Aufnahme als qualifizier-
ter Lieferer beantragt hat,
wird von den betreffen-
den Beschaffungsstellen
von der getroffenen Ent-
scheidung benachrichtigt.
Qualifizierten Lieferern,
die auf den ständigen
Listen der Beschaffungs-
stellen stehen, wird such
mitgeteilt, wenn derartige
Listen abgeschafft oder sie
daraus gestrichen werden;

f) keine Bestimmung der
Buchstaben a) bis e) steht
dem entgegen, daß ein
Lieferer wegen Konkurses,
unwahrer Erklärungen
oder aus anderen Grün-
den ausgeschlossen wird,
sofern dies mit den Be-
stimmungen dieses Über-
einkommens über die In-
länderbehandlung und
Nichtdiskriminierung ver-
einbar ist.

B e k a n n t m a c h u n g
e i n e s g e p l a n t e n K a u f e s
u n d A u s s c h r e i b u n g s -

u n t e r l a g e n

3. Die Beschaffungsstellen ver-
öffentlichen für jeden geplanten
Kauf eine Bekanntmachung im
entsprechenden Publikations-
organ nach Anhang II. Eine der-
artige Bekanntmachung gilt als
Einladung zur Teilnahme an
öffentlichen oder beschränkten
Ausschreibungen.

4. Jede Bekanntmachung eines
geplanten Kaufes enthält die
folgenden Angaben:

a) Art und Menge der
Waren, die zu liefern sind
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oder deren Kauf im Falle
von Aufträgen für wieder-
kehrende Lieferungen vor-
gesehen ist;

b) die Angabe, ob das Ver-
fahren öffentlich oder be-
schränkt ist;

c) gegebenenfalls die vorge-
sehenen Liefertermine;

d) Anschrift und letzter Tag
für die Vorlage des An-
trages auf Einladung zur
Angebotsabgabe oder auf
Qualifikation zur Auf-
nahme in die Liefererliste
oder für die Entgegen-
nahme von Angeboten so-
wie die Sprach« oder
Sprachen, in denen die An-
gebote abzugeben sind;

die Anschrift der Be-
schaffungsstelle, die den
Zuschlag erteilt sowie die
Angaben liefert, die für
den Erhalt der Spezifika-
tionen und anderer Doku-
mente notwendig sind;

f) alle wirtschaftlichen und
technischen Anforderun-
gen, finanziellen Sicher-
stellungen und Angaben,
die von den Lieferern ver-
langt werden;

g) Höhe der für die Aus-
schreibungsunterlagen zu
entrichtenden Beträge und
Zahlungsbedingungen.

Die Beschaffungsstelle ver-
öffentlicht in einer der Amts-
sprachen des GATT eine Zu-
sammenfassung der Bekannt-
machung des geplanten Kaufes,
die mindestens folgendes ent-
hält:

i) Gegenstand des Auftrages;

ii) Fristen für da« Einreichen
der Angebote oder der
Anträge auf Einladung zur
Angebotsabgabe; und

iii) Anschriften, bei denen die
Auftragsunterlagen ange-
fordert werden können.
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5. Um einen optimal wirk-
samen internationalen Wettbe-
werb bei den beschränkten Aus-
schreibungen zu gewährleisten,
laden die Beschaffungsstellen für
jeden geplanten Kauf die größt-
mögliche mit einer effizienten
Abwicklung der Beschaffung zu
vereinbarende Zahl von in- und
ausländischen Lieferern zur An-
gebotsabgabe ein. Sie wählen
die Lieferer, die an dem Ver-
fahren teilnehmen sollen, in ge-
rechter und wichtdiskriminieren-
der Weise aus.

6. a) Für beschränkte Aus-
schreibungen machen Be-
schaffungsstellen, die stän-
dige Listen qualifizierter
Lieferer führen, jährlich
in einem der Publikations-
organe nach Anhang III
folgendes bekannt:

(i) die Aufzählung der ge-
führten Listen ein-
schließlich ihrer Über-
schriften nach Waren
oder Warenkategorien,
die über diese Listen
eingekauft werden;

(ii) die von den möglichen
Lieferern für die Auf-
nahme in diese Listen
zu erfüllenden Bedin-
gungen und die Me-
thode, nach denen jede
dieser Bedingungen von
der betreffenden Be-
schaffungsstelle über-
prüft wird;

(iii) die Gültigkeitsdauer
der Listen und die
Formalitäten für deren
Erneuerung.

b) Beschaffungsstellen, die
ständige Listen qualifizier-
ter Lieferer führen, kön-
nen aus diesen Listen die-
jenigen Lieferer auswäh-
len, die sie zur Angebots-
abgabe einladen. Jede Aus-
wahl hat den Lieferern in
diesen Listen gerechte
Möglichkeiten zu bieten.
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c) Beantragt nach der Ver-
öffentlichung der Bekannt-
machung nach Absatz 3
ein noch nicht qualifizier-
ter Lieferer die Teilnahme
an einem Verfahren, so
leitet die Beschaffungs-
stelle unverzüglich das
Qualifikationsverfahren.
ein.

7. Beantragen Lieferer die Be-
teiligung an einem bestimmten
geplanten Kauf, so ist ihnen die
Abgabe des Angebots zu ge-
statten, und sie sind in Betracht
zu ziehen, sofern im Falle von
noch nicht qualifizierten Liefe-
rern genügend Zeit vorhanden
ist, um das Qualifikationsver-
fahren nach den Absätzen 2 bis 6
abzuschließen. Die Zahl der zu-
sätzlichen Lieferer, denen die
Teilnahme gestattet wird, wird
nur aus Gründen der effizien-
ten Abwicklung der Beschaffung
begrenzt.

8. Wird es nach der Veröffent-
lichung der Bekanntmachung
eines geplanten Kaufes, aber
noch vor dem in der Bekannt-
machung oder den Ausschrei-
bungsunterlagen angegebenen
Termin für die Eröffnung oder
die Entgegennahme von Ange-
boten notwendig, die Bekannt-
machung zu ändern oder neu zu
veröffentlichen, so ist die
Änderung oder die neue Be-
kanntmachung genauso zu ver-
breiten wie die ursprünglichen
Unterlagen, auf die sich die
Änderung bezieht. Jede wich-
tige Angabe, die einem Lieferer
in bezug auf einen bestimmten
geplanten Kauf gemacht wird,
ist gleichzeitig allen anderen
betroffenen Lieferern mitzutei-
len, und zwar so rechtzeitig,
daß die Lieferer diese Angabe
berücksichtigen und sich danach
richten können.

9. a) Jede festgesetzte Frist
muß so bemessen sein, daß
es sowohl ausländischen
als auch inländischen Lie-
ferern möglich ist, Ange-
bote einzureichen, bevor
das Verfahren geschlossen
wird. Bei der Festsetzung
dieser Fristen berücksichti-
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gen die Beschaffungsstel-
len, soweit es mit ihren
angemessenen Bedürfnis-
sen zu vereinbaren ist,
Umstände wie Komplexi-
tät des geplanten Kaufes,
voraussichtliches Ausmaß
der Vergabe von Sub-
unternehmeraufträgen und
übliche Zeit für die Über-
mittlung von Angeboten
durch die Post von in- und
ausländischen Orten aus.

b) Soweit dies mit den an-
gemessenen Bedürfnissen
der Beschaffungsstellen zu
vereinbaren ist, wird bei
der Festsetzung eines Lie-
fertermins die für die Be-
förderung der Waren von
den verschiedenen Liefer-
orten üblicherweise erfor-
derliche Zeit berücksich-
tigt.

10. a) Bei öffentlichen Aus-
schreibungen darf die Frist
für die Entgegennahme
der Angebote in keinem
Fall kürzer sein als dreißig
Tage, gerechnet vom Zeit-
punkt der Veröffent-
lichung nach Absatz 3.

b) Bei beschränkten Aus-
schreibungen, bei denen
keine ständige Liste quali-
fizierter Lieferer verwen-
det wird, darf die Frist für
die Vorlage des Antrags
auf Einlaidung zur Ange-
botsabgabe in keinem Fall
kürzer sein als dreißig
Tage, gerechnet vom Zeit-
punkt der Veröffent-
lichung nach Absatz 3; die
Frist für die Entgegen-
nahme von Angeboten
darf in keinem Fall kür-
zer sein als dreißig Tag«,
gerechnet vom Zeitpunkt,
zu dem die Einladung zur
Angebotsabgabe ergeht.

c) Bei beschränkten Aus-
schreibungen, bei denen
eine ständige Liste quali-
fizierter Lieferer verwen-
det wird, darf die Frist
für die Entgegennahme
von Angeboten in keinem
Fall kürzer sein als drei-
ßig Tage, gerechnet vom
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Zeitpunkt, zu dem die
Einladung zur Angebots-
abgabe erstmalig ergeht.
Fällt der Zeitpunkt, zu
dem die Einladung zur
Angebotsabgabe erstmalig
ergeht, nicht mit dem
Zeitpunkt der Veröffent-
lichung nach Absatz 3 zu-
sammen, so dürfen in
keinem Fall weniger als
dreißig Tage zwischen die-
sen Zeitpunkten liegen.

d) Die Fristen nach a), b)
und c) können verkürzt
werden, wenn eine von
der Beschaffungsstelle ge-
bührend begründete
Dringlichkeit die betref-
fenden Fristen unprakti-
kabel macht oder wenn es
sich um die zweite oder
eine weitere Veröffent-
lichung nach Absatz 4 be-
treffend Aufträge für wie-
derkehrende Lieferungen
handelt.

11. Gestattet eine Beschaffungs-
stelle bei Vergabeverfahren, daß
Angebote in mehreren Sprachen
eingereicht werden, so muß
eine dieser Sprachen eine der
Amtssprachen das GATT sein.

12. Die den Lieferern zur Ver-
fügung gestellten Ausschrei-
bungsunterlagen enthalten alle
Angaben, die für sie notwendig
sind, um entsprechende Ange-
bote einreichen zu können da-
zu gehören:

a) die Adresse der Beschaf-
fungsstelle, an die die An-
gebote zu senden sind;

b) die Adresse, an die Ersu-
chen um zusätzliche An-
gaben zu senden sind;

c) die Sprache oder Sprachen,
in denen die Angebote
und Angebotsunterlagen
einzureichen sind;

d) letzter Tag und Stunde
der Entgegennahme von
Angeboten sowie die Zeit-
spanne, während welcher
ein Bieter am sein Ange-
bot gebunden ist;
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e) Angabe der Personen, die
bei der Eröffnung der An-
gebote anwesend sein dür-
fen, sowie Tag, Stunde
und Ort der Eröffnung;

f) alle wirtschaftlichen und
technischen Anforderun-
gen, finanziellen Sicher-
stellungen und Angaben
oder Unterlagen, die von
den Lieferern verlangt
werden;

g) eine vollständige Beschrei-
bung der benötigten Wa-
ren sowie aller Anfor-
derungen einschließlich
technischer Spezifikatio-
nen, Konformitätsbeschei-
nigungen, die für die
Waren verlangt werden,
notwendiger Pläne, Zeich-
nungen und Anleitungen;

h) die Kriterien für den Zu-
schlag einschließlich aller
Gesichtspunkte, ausge-
nommen den Preis, die
bei der Beurteilung der
Angebote in Betracht zu
ziehen sind, und der in
die Beurteilung der Ange-
botspreise einzubeziehen-
den Kostenelemente, wie
Beförderungs-, Versiche-
rungs- und Inspektions-
kosten sowie bei ausländi-
schen Waren Zölle und
andere Einfuhrabgaben,
Steuern und die Währung,
in der die Zahlung gelei-
stet wird;

i) die Zahlungsbedingungen;
j) alle anderen Bedingungen

oder Modalitäten.

13. a) bei öffentlichen Aus-
schreibungen senden die
Beschaffungsstellen auf Er-
suchen jedem an dem Ver-
fahren teilnehmenden Lie-
ferer die Ausschreibungs-
unterlagen und beantwor-
ten innerhalb kürzester
Frist alle angemessenen Er-
suchen um Erläuterungen
hierzu.

b) Bei beschränkten Aus-
schreibungen senden die
Beschaffungsstellen die
Ausschreibungsunterlagen
auf Ersuchen jedem Liefe-
rer, der die Teilnahme be-
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antragt, und beantworten
alle angemessenen Er-
suchen um Erläuterungen
hierzu.

c) Beschaffungsstellen beant-
worten innerhalb kürzester
Frist alle angemessenen
Ersuchen um sachdienliche
Angaben, die von einem
an dem Verfahren teil-
nehmenden Lieferer ge-
stellt werden, unter der
Bedingung, daß diese An-
gaben den Lieferer gegen-
über seinen Konkurren-
ten in dem Zuschlagsver-
fahren nicht bevorteilen.

E i n r e i c h u n g , E n t g e -
g e n n a h m e u n d E r ö f f -
n u n g d e r A n g e b o t e u n d

Z u s c h l a g s e r t e i l u n g

14. Einreichung, Entgegen-
nahme und Eröffnung von An-
geboten sowie Zuschlagsertei-
lung richten sich nach folgen-
dem:

a) Angebote werden norma-
lerweise schriftlich, und
zwar direkt oder per Post
eingereicht. Ist es gestattet,
Angebote per Fernschrei-
ben, Telegramm oder Tele-
kopie einzureichen, so
müssen diese Angebote
alle für ihre Beurteilung
erforderlichen Angaben
enthalten, insbesondere
den vom Anbieter vor-
geschlagenen endgültigen
Preis sowie eine Erklä-
rung, daß der Bieter mit
allen Modalitäten, Bedin-
gungen und Bestimmun-
gen der Einladung zur
Angebotsabgabe einver-
standen ist. Das Angebot
ist innerhalb kürzester
Frist durch Brief oder
durch Zusendung einer
unterzeichneten Kopie des
Fernschreibens, des Tele-
gramms oder der Telekopie
zu bestätigen. Telefonische
Angebote sind unzulässig,
Bei Widersprüchen oder
Unterschieden zwischen,
dem Inhalt des Fernschrei-
bens, des Telegramms oder
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der Telekopie und dem
Inhalt der nach dem Stich-
tag entgegengenommenen
Unterlagen ist der Inhalt
des Fernschreiben«, des Te-
legramms oder der Tele-
kopie maßgebend; An-
träge auf Teilnahme an
beschränkten Ausschrei-
bungen können per Fern-
schreiben, Telegramm oder
Telekopie gestellt wer-
den.

b) Wird Bietern Gelegenheit
gegeben, zwischen der Er-
öffnung der Angebote und
der Zuschlagserteilung un-
beabsichtigte Fehler zu be-
richtigen, so darf dies nicht
zu diskriminierenden
Praktiken führen.

c) Einem Lieferer darf kein
Nachteil entstehen, wenn
ein Angebot bei der in
den Vergabeunterlagen an-
gegebenen Stelle nach der
vorgeschriebenen Zeit ein-
trifft, sofern die Verzöge-
rung ausschließlich dem
Verhalten der Beschaf-
fungsstelle zuzuschreiben
ist. Angebote können auch
in anderen außergewöhn-
lichen Fällen in Betracht
gezogen werden, wenn
dies in den Verfahren der
Beschaffungsstellen vorge-
sehen ist.

d) Alle von Beschaffungs-
stellen in öffentlichen und
beschränkten Ausschrei-
bungen eingeholten Ange-
bote werden nach Verfah-
ren und unter Bedingun-
gen entgegengenommen
und eröffnet, die die Ord-
nungsmäßigkeit der Eröff-
nung sowie die Verfüg-
barkeit von Angaben über
die Eröffnung gewährlei-
sten. Entgegennahme und
Eröffnung der Angebote
haben auch mit den Be-
stimmungen dieses Über-
einkommens über die In-
länderbehandlung und
Nichtdiskriminierung im
Einklang zu stehen. Zu
diesem Zwecke sorgen die
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Beschaffungsstellen im Zu-
sammenhang mit öffentli-
chen Ausschreibungen da-
für, daß die Angebotser-
öffnung in Gegenwart der
Bieter oder deren. Vertre-
ter oder eines geeigneten
unparteiischen Zeugen, der
am Beschaffungsvorgang
nicht beteiligt ist, erfolgt.
Über die Angebotseröff-
nung wird ein schriftlicher
Bericht abgefaßt. Dieser
Bericht verbleibt bei den
betreffenden Beschaffungs-
stellen und steht den für
die Beschaffungsstelle zu-
ständigen Regierungsstel-
len zur Verfügung, damit
er erforderlichenfalls für
die Verfahren nach Arti-
kel VI und VII herange-
zogen werden kann.

e) Um für den Zuschlag in
Betracht gezogen zu wer-
den, muß ein Angebot bei
der Eröffnung den we-
sentlichen Anforderungen
der Bekanntmachung oder
der Ausschreibungsunter-
lagen entsprechen und von
Lieferern eingereicht wor-
den sein, die die Teilnah-
mebedingungen erfüllen.
Erhält eine Beschaffungs-
stelle ein Angebot, das un-
gewöhnlich niedriger ist
als andere eingereichte
Angebote, so kann sie
beim Bieter Erkundigun-
gen einziehen, um sicher-
zugehen, daß er die Teil-
nahmebedingungen einhal-
ten und die Auftragsbe-
dingungen erfüllen kann.

f) Sofern die Beschaffungs-
stelle nicht im öffentlichen
Interesse beschließt, keinen
Auftrag zu vergeben, er-
teilt sie den Zuschlag dem
Bieter, von dem feststeht,
daß er voll in der Lage ist,
den Auftrag zu erfüllen,
und dessen Angebot —
gleich, ob es sich um in-
oder ausländische Waren
handelt — entweder das
niedrigste ist oder anhand
der spezifischen Bewer-
tungskriterien in den Be-
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kanntmachungen oder den
Ausschreibungsunterlagen
als das vorteilhafteste be-
urteilt wird.

g) Ergibt die Bewertung, daß
kein Angebot nach den
spezifischen Bewertungs-
kriterien in den Bekannt-
machungen oder Aus-
schreibungsunterlagen als
das vorteilhafteste ermit-
telt werden kann, so hat
die Beschaffungsstelle in
allen nachfolgenden Ver-
handlungen alle Angebote,
die in der Spanne der
konkurrenzfähigen Ange-
bote liegen, in gleicher
Weise in Betracht zu zie-
hen und zu behandeln.

h) Beschaffungsstellen sollten
normalerweise davon ab-
sehen, Zuschläge unter
der Bedingung zu erteilen,
daß der Lieferer Kompen-
sationsgeschäfte oder ähn-
liche Bedingungen bietet.
In der begrenzten Anzahl
von Fällen, in denen solche
Auflagen Teil eines Auf-
trages sind, beschränken
die betreffenden Vertrags-
parteien die Kompensation
auf einen vernünftigen
Anteil am Auftragswert
und begünstigen Lieferer
einer Vertragspartei nicht
gegenüber den Lieferern
einer anderen Vertrags-
partei. Die Lizenzertei-
lung für die verwendete
Technologie sollte norma-
lerweise nicht Bedingung
für den Zuschlag sein;
Fälle, in denen dies ver-
langt wird, sollten so sel-
ten wie möglich sein, und
Lieferer einer Vertrags-
partei dürfen dabei gegen-
über den Lieferern einer
anderen Vertragspartei
nicht begünstigt werden.

F r e i h ä n d i g e V e r g a b e

15. Die Absätze 1 bis 14 über
öffentliche und beschränkte
Ausschreibung brauchen unter
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den folgenden Bedingungen
nicht angewendet zu werden,
sofern die freihändige Vergabe
nicht mit der Absicht, einen
größtmöglichen Wettbewerb zu
verhindern, oder so angewendet
wird, daß sie ein Mittel zur
Diskriminierung zwischen aus-
ländischen Lieferern oder zum
Schutz inländischer Produzen-
ten darstellt:

a) wenn bei einer öffentlichen
oder beschränkten Aus-
schreibung keine Angebote
eingehen oder Angebote
eingereicht werden, die
aufeinander abgestimmt
sind öder nicht den we-
sentlichen Anforderungen
der Ausschreibung entspre-
chen, oder wenn diese An-
gebote von Lieferern ein-
gereicht werden, die die
Teilnahmebedingungen
nach diesem Übereinkom-
men nicht erfüllen, jedoch
unter der Voraussetzung,
daß die Anforderungen
der ursprünglichen Aus-
schreibung in dem Auftrag,
der vergeben wird, nicht
wesentlich geändert sind;

b) wenn bei Kunstwerken
oder aus Gründen des
Schutzes ausschließlicher
Rechte, wie Patent- oder
Urheberrechte, die Waren
nur von einem bestimm-
ten Lieferer geliefert wer-
den können und es keine
vernünftige Alternative
oder keine Ersatzware
gibt;

c) soweit dies unbedingt erfor-
derlich ist, wenn aus Grün-
den äußerster Dringlich-
keit im Zusammenhang
mit Ereignissen, die die
Beschaffungsstelle nicht
vorhersehen konnte, die
Waren in öffentlicher oder
beschränkter Ausschrei-
bung nicht rechtzeitig be-
schafft werden könnten;

d) bei zusätzlichen Lieferun-
gen der ursprünglichen
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Lieferer, die entweder als
Ersatzteile für gelieferte
Waren oder bestehende
Anlagen oder als Ergän-
zungslieferungen oder zur
Erweiterung bestehender
Anlagen bestimmt sind,
wenn ein Wechsel des Lie-
ferers die Beschaffungs-
stelle dazu zwingen würde,
Material zu kaufen, das
die Bedingungen der Aus-
tauschbarkeit mit schon
vorhandenem Material
nicht erfüllt;

e) wenn eine Beschaffungs-
stelle Prototypen oder
eine Erstanfertigung kauft,
die auf ihr Ersuchen für
einen bestimmten For-
schungs-, Versuchs-, Stu-
dien- oder Neuentwick-
lungsauftrag oder in dessen
Verlauf entwickelt werden.
Nachdem solche Aufträge
ausgeführt sind, unterlie-
gen alle weiteren Käufe
solcher Waren den Ab-
sätzen 1 bis 14 3).

16. Die Beschaffungsstellen ar-
beiten über jeden nach Ab-
satz 15 vergebenen Auftrag ei-
nen schriftlichen Bericht aus.
Jeder Bericht enthält den Na-
men der Beschaffungsstelle, Wert
und Art der gekauften Waren,
Ursprungsland und einen Hin-
weis darauf, welche der in Ab-
satz 15 aufgeführten Bedingun-
gen gegeben waren. Dieser Be-
richt verbleibt bei den betref-
fenden Beschaffungsstellen und
steht den für die Beschaffungs-
stelle zuständigen Regierungs-
stellen zur Verfügung, damit er
erforderlichenfalls bei den Ver-

3) Die Neuentwicklung einer
Erstanfertigung kann eine begrenzte
Produktion einschließen, um die
Erprobungsergebnisse zu verarbei-
ten und zu zeigen, daß sich das
Produkt für eine Produktion in
größeren Mengen bei annehmbaren
Qualitätsnormen eignet. Nicht dar-
unter fällt eine Serienfertigung zum
Nachweis der Marktfähigkeit des
Produkts oder zur Deckung der
Forschungs- und Entwicklungs-
kosten.
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fahren nach Artikel VI und VII
herangezogen werden kann.

Artikel VI

Information und Prüfung

1. Alle Gesetze, Vorschriften,
gerichtlichen Entscheidungen, all-
gemein anwendbaren Verwal-
tungsentscheidungen sowie alle
Verfahrensbestimmungen (ein-
schließlich der allgemeinen Ver-
tragsbestimmungen), die sich auf
das unter dieses Übereinkommen
fallende öffentliche Beschaffungs-
wesen beziehen, werden von
den Vertragsparteien innerhalb
kürzester Frist in den entspre-
chenden Publikationsorganen
des Anhangs IV so veröffent-
licht, daß andere Vertragspar-
teien und Lieferer davon Kennt-
nis nehmen können. Die Ver-
tragsparteien sind bereit, auf
Ersuchen ihre öffentlichen Be-
schaffungsverfahren jeder ande-
ren Vertragspartei zu erläutern.
Die Beschaffungsstellen sind be-
reit, auf Ersuchen jedem Liefe-
rer aus einem Land, das Ver-
tragspartei ist, ihre Beschaffungs-
praktiken und -verfahren zu
erläutern.

2. Die Beschaffungsstellen teilen
auf Ersuchen eines Lieferers in-
nerhalb kürzester Frist sachdien-
liche Angaben über die Gründe
mit, aus denen der Antrag dieses
Lieferers auf Qualifikation für
die Liefererliste abgelehnt oder
dieser Lieferer nicht zur Ange-
botsabgabe eingeladen oder zu-
gelassen wurde.

3. Die Beschaffungsstellen un-
terrichten innerhalb kürzester
Frist und in keinem Fall später
als sieben Arbeitstage nach der
Zuschlagserteilung die erfolglo-
sen Bieter durch schriftliche Mit-
teilung oder Veröffentlichung,
daß der Zuschlag erteilt worden
ist.

4. Auf Ersuchen eines erfolg-
losen Bieters teilt die Beschaf-
fungsstelle diesem innerhalb kür-
zester Frist sachdienliche Anga-
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ben über die Gründe mit, aus
denen das Angebot nicht berück-
sichtigt wurde, einschließlich der
charakteristischen Merkmale und
relativen Vorteile des ausgewähl-
ten Angebots sowie des Namens
des erfolgreichen Bieters.

5. Die Beschaffungsstellen rich-
ten eine Kontaktstelle ein, um
erfolglosen Bietern, die mit der
Erklärung für die Nichtberück-
sichtigung ihres Angebots nicht
zufrieden sind oder weitere
Fragen bezüglich der Zuschlags-
erteilung haben, zusätzliche
Auskünfte zu erteilen. Es sind
auch Verfahren vorzusehen für
die Anhörung und Prüfung von
Beschwerden, die sich im Zu-
sammenhang mit einer der Pha-
sen des Beschaffungsvorganges
ergeben können, um sicherzu-
stellen, daß Streitfälle im Rah-
men dieses Übereinkommens
zwischen den Lieferern und den
betreffenden Beschaffungsstellen
in größtmöglichem Umfang ge-
recht und ohne Verzögerung
beigelegt werden.

6. Die Regierung des erfolg-
losen Bieters, die Vertragspartei
ist, kann unbeschadet des Arti-
kels VII zusätzliche Auskünfte
über die Zuschlagserteilung ein-
holen, soweit dies notwendig
ist, um sicherzugehen, daß der
Kauf ordnungsgemäß und un-
parteiisch vor sich gegangen ist.
Zu diesem Zweck erteilt die
Regierung, die den Kauf tätigt,
Auskunft über die charakteristi-
schen Merkmale und relativen
Vorteile der ausgewählten An-
gebote sowie über den Zuschlags-
preis. Die Regierung darf die
letztgenannte Auskunft norma-
lerweise weitergeben, sofern sie
von diesem Recht mit Zurück-
haltung Gebrauch macht. Würde
die Weitergabe dieser Auskunft
den Wettbewerb bei zukünfti-
gen Ausschreibungen beeinträch-
tigen, so darf diese Auskunft
nur nach Konsultationen und
mit Zustimmung der Vertrags-
partei, die die Auskunft erteilt,
weitergegeben werden.
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7. Verfügbare Angaben über
einzelne Zuschlagserteilungen
sind auf Ersuchen jeder anderen
Vertragspartei mitzuteilen.

8. Würde die Weitergabe ver-
traulicher Angaben, die einer
Vertragspartei zur Verfügung
gestellt werden, die Durchfüh-
rung von Rechtsvorschriften
behindern oder sonst dem öf-
fentlichen Interesse zuwiderlau-
fen oder die berechtigten Wirt-
schaftsinteressen bestimmter öf-
fentlicher oder privater Unter-
nehmen schädigen oder den ge-
rechten Wettbewerb zwischen
den Lieferern beeinträchtigen,
so dürfen diese Angaben nicht
ohne formelle Ermächtigung
durch die Vertragspartei, die sie
zur Verfügung stellt, weiterge-
geben werden.

9. Die Vertragsparteien stellen
jährlich Statistiken über ihre
Käufe zusammen und übermit-
teln sie dem Komitee. Diese Be-
richte enthalten folgende An-
gaben über die Aufträge, die
von allen unter dieses Über-
einkommen fallenden Beschaf-
fungsstellen vergeben worden
sind:

a) eine globale Statistik des
geschätzten Werts der ver-
gebenen Aufträge über
und unter dem Schwellen-
wert;

b) eine Statistik über Zahl
und Gesamtwert der ver-
gebenen Aufträge über
dem Schwellenwert, auf-
gegliedert nach Beschaf-
fungsstellen, Warenkate-
gorien und entweder
Staatsangehörigkeit des er-
folgreichen Bieters oder
Ursprungsland der Ware
auf der Grundlage eines
anerkannten Handels- oder
anderen geeigneten Klassi-
fikationssystems;

c) eine Statistik über Ge-
samtzahl und Gesamtwert
der Aufträge, die in je-
dem der Fälle nach Arti-
kel V Absatz 15 vergeben
wurden.
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Artikel VII

Durchsetzung der Verpflichtun-
gen

I n s t i t u t i o n e n

1. Im Rahmen dieses Überein-
kommens wird ein „Komitee
für das öffentliche Beschaffungs-
wesen" — im folgenden „das
Komitee" genannt — eingesetzt,
das aus Vertretern jeder Ver-
tragspartei besteht. Das Komitee
wählt seinen Vorsitzenden und
tagt so oft wie notwendig, min-
destens aber einmal im Jahr,
um den Vertragsparteien Gele-
genheit zu bieten, über alle das
Funktionieren dieses Überein-
kommens oder das Verfolgen
seiner Ziele betreffenden Fragen
zu beraten, und um alle anderen
Aufgaben zu erfüllen, die ihm
von den Vertragsparteien zuge-
wiesen werden können.

2. Das Komitee kann aus be-
stimmtem Anlaß nach dem Ver-
fahren und für die Zwecke de*
Absatzes 8 Sondergruppen
(„panels") sowie Arbeitsgruppen
und sonstige Untergruppen ein-
setzen, die die Aufgaben erfül-
len, die ihnen vom Komitee
übertragen werden.

K o n s u l t a t i o n e n

3. Jede Vertragspartei prüft
Vorstellungen einer anderen
Vertragspartei, welche das Funk-
tionieren dieses Übereinkom-
mens betreffen, wohlwollend
und gibt ausreichende Gelegen-
heit zu Konsultationen.

4. Ist eine Vertragspartei der
Auffassung, daß Vorteile, die
sich mittelbar oder unmittelbar
auf Grund dieses Übereinkom-
mens für sie ergeben, zunichte
gemacht oder geschmälert wer-
den, oder daß das Erreichen eines
der Ziele dieses Übereinkom-
mens behindert wird, so kann
diese Vertragspartei zur Erzie-
lung einer allseits zufriedenstal-
lenden Regelung der Angelegen-
heit schriftlich um Konsultatio-
nen mit der oder den betreffen-
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den Vertragsparteien ersuchen.
Jede Vertragspartei prüft wohl-
wollend Ersuchen einer anderen
Vertragspartei um Konsultatio-
nen. Die betreffenden Vertrags-
parteien leiten die beantragten
Konsultationen innerhalb kür-
zester Frist ein.

5. Die Vertragsparteien, die an
Konsultationen über eine be-
stimmte Angelegenheit beteiligt
sind, welche die Anwendung
dieses Übereinkommens berührt,
liefern vorbehaltlich Artikel VI
Absatz 8 Auskünfte zu dieser
Angelegenheit und versuchen,
diese Konsultationen innerhalb
einer angemessenen Zeitspanne
abzuschließen.

S t r e i t b e i l e g u n g

6. Wurde durch Konsultatio-
nen nach Absatz 4 zwischen den
beteiligten Vertragsparteien
keine zufriedenstellende Lösung
erreicht, so tritt das Komitee
auf Ersuchen einer Streitpartei
innerhalb von dreißig Tagen
nach Erhalt eines solchen Ersu-
chens zusammen, um die Ange-
legenheit im Hinblick auf die Er-
leichterung einer allseits zufrie-
denstellenden Lösung zu unter-
suchen.

7. Wurde nach genauer Prü-
fung durch das Komitee nach
Absatz 6 innerhalb von 3 Mona-
ten keine allseits zufriedenstel-
lende Lösung erreicht, so setzt
das Komitee auf Antrag einer
Streitpartei eine Sondergruppe
ein, die

a) die Angelegenheit unter-
sucht]

b) regelmäßig mit den Streit-
parteien berät und ihnen
die Möglichkeit gibt, eine
allseits zufriedenstellende
Lösung zu finden;

c) Stellungnahmen zum Sach-
verhalt abgibt, soweit er
mit der Anwendung dieses
Übereinkommens zusam-
menhängt, und Feststel-
lungen trifft, die dem
Komitee dabei helfen, in
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der Angelegenheit Emp-
fehlungen auszusprechen
oder Entscheidungen zu
treffen.

8. Um die Bildung von Son-
dergruppen zu erleichtern, führt
der Vorsitzende des Komitees
eine informelle Auswahlliste der
Namen von Beamten, die hin-
reichende Kenntnisse auf dem
Gebiet der Handelsbeziehungen
besitzen. In diese Liste können
auch Personen aufgenommen
werden, die nicht Beamte sind.
Di« Vertragsparteien werden
eingeladen, zu Beginn eines jeden
Jahres dem Vorsitzenden des
Komitees einen oder zwei Sach-
verständige zu bezeichnen, die sie
für die Mitarbeit in einer Son-
dergruppe zur Verfügung stellen
würden. Wird nach Absatz 7
eine Sondergruppe eingesetzt, so
schlägt der Vorsitzende inner-
halb von sieben Tagen den
Streitparteien die Zusammenset-
zung der aus drei oder fünf Mit-
gliedern — vorzugsweise Beam-
ten — bestehenden Sondergrup-
pe vor. Die unmittelbar betrof-
fenen Parteien äußern sich inner-
halb von sieben Arbeitstagen zu
der Benennung der Mitglieder
der Sondergruppe durch den
Vorsitzenden und lehnen Nomi-
nierungen außer bei zwingenden
Gründen nicht ab.

Angehörige von Ländern,
deren Regierungen Streitparteien
sind, können nicht Mitglieder
der mit dem Streitfall befaßten
Sondergruppe sein. Die Mitglie-
der einer Sondergruppe werden
in ihrer persönlichen Eigenschaft
und nicht als Regierungsvertre-
ter oder Vertreter einer Organi-
sation tätig. Regierungen oder
Organisationen dürfen ihnen
daher keine Weisungen im Hin-
blick auf die in einer Sonder-
gruppe zu behandelnden Fragen
erteilen.

9. Jede Sondergruppe gibt sich
ihr« eigenen Verfahrensregeln.
Alle Vertragsparteien, die ein
wesentliches Interesse an der An-
gelegenheit haben und dies dem
Komitee notifiziert haben, erhal-
ten Gelegenheit, angehört zu
werden. Jede Sondergruppe
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kann sich mit allen ihr geeignet
erscheinenden Stellen beraten
und von diesen Auskünfte ein-
holen. Bevor eine Sondergruppe
solche Auskünfte bei einer unter
die Hoheit einer Vertragspartei
fallenden Stelle einholt, unter-
richtet sie die Regierung dieser
Vertragspartei. Die Vertragspar-
teien beantworten jedes von
einer Sondergruppe für notwen-
dig und zweckmäßig gehaltene
Auskunftsersuchen innerhalb
kürzester Frist und ausführlich.
Der Sondergruppe erteilte ver-
trauliche Auskünfte dürfen ohne
formelle Zustimmung der diese
Auskunft erteilenden Regierung
oder Person nicht preisgegeben
wenden. Wird von der Sonder-
gruppe eine Auskunft verlangt,
die sie nicht preisgeben darf, so
wird nach Zustimmung der diese
Auskunft erteilenden Regierung
oder Person eine diesbezügliche
nichtvertrauliche Zusammenfas-
sung zur Verfügung gestellt.

Kann in einem Streitfall keine
allseits zufriedenstellende Lösung
erreicht werden oder bezieht
sich ein Streitfall auf die Ausle-
gung dieses Übereinkommens,
so sollte die Sondergruppe den
Streitparteien zunächst den be-
schreibenden Teil ihres Berichtes
und danach ihre Schlußfolgerun-
gen oder eine Kurzfassung davon
vorlegen, und zwar eine ange-
messene Zeit vor der Übermitt-
lung an das Komitee. Geht es
nicht um eine Auslegung dieses
Übereinkommens und wurde
eine bilaterale Lösung erreicht,
so kann sich der Bericht der
Sondergruppe auf eine kurze Be-
schreibung des Falles und auf die
Feststellung beschränken, daß
eine Lösung erreicht wurde.

10. Die von der Sondergruppe
benötigte Zeit hängt vom jewei-
ligen Fall ab. Die Sondergrup-
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pen sollten bestrebt sein, dem
Komitee ihre Untersuchungser-
gebnisse und gegebenenfalls Emp-
fehlungen ohne unnötige Ver-
zögerungen zu übermitteln, und
zwar normalerweise innerhalb
von vier Monaten nach der Ein-
setzung der Sondergruppe, wo-
bei sie zu berücksichtigen haben,
daß das Komitee sicherzustellen
hat, daß dringende Fälle inner-
halb kürzester Frist beigelegt
werden.

D u r c h s e t z u n g

11. Nach Abschluß der Unter-
suchung oder nach Vorlage des
Berichts einer Sondergruppe, Ar-
beitsgruppe oder sonstigen
Untergruppe an das Komitee,
prüft dieses die Angelegenheit
innerhalb kürzester Frist. Hin-
sichtlich dieser Berichte wird das
Komitee normalerweise inner-
halb von dreißig Tagen nach Er-
halt des Berichts tätig, sofern es
diese Frist nicht verlängert; es
kann unter anderem

a) eine Feststellung des Sach-
verhaltes treffen;

b) Empfehlungen an eine
oder mehrere Vertragspar-
teien richten;
und/oder

c) jede andere ihr geeignet er-
scheinende Entscheidung
treffen.

Alle Empfehlungen des Komi-
tees müssen auf eine positive
Lösung der Angelegenheit auf
der Grundlage der operativen
Bestimmungen dieses Überein-
kommens und der in der
Präambel festgelegten Ziele ge-
richtet sein.
12. Sieht sich eine Vertrags-
partei, an die Empfehlungen ge-
richtet sind, außerstande, diese
auszuführen, so sollte sie dies
innerhalb kürzester Frist gegen-
über dem Komitee schriftlich be-
gründen. In diesem Falle prüft
das Komitee, welche weiteren
Schritte geeignet erscheinen.

13. Das Komitee verfolgt jede
Angelegenheit, in der es Emp-
fehlungen ausgesprochen oder
Entscheidungen getroffen hat.
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G l e i c h g e w i c h t d e r
R e c h t e u n d V e r p f l i c h -

t u n g e n

14. Werden die Empfehlungen
des Komitees von einer oder
mehreren Streitparteien nicht
angenommen und ist das
Komitee der Ansicht, daß die
Umstände hinreichend schwer
wiegen, um eine solche Maß-
nahme zu rechtfertigen, so kann
es eine oder mehrere Vertrags-
parteien ermächtigen, in bezug
auf eine oder mehrere andere
Vertragsparteien die Anwen-
dung dieses Übereinkommens
auszusetzen, soweit es dies unter
den gegebenen Umständen für
angemessen erachtet.

Artikel VIII

Ausnahmebestimmungen zu dem
Übereinkommen

1. Die Bestimmungen dieses
Übereinkommens hindern die
Vertragsparteien nicht daran,
zum Schutz ihrer wesentlichen
Sicherheitsinteressen in bezug
auf die Beschaffung von Waffen,
Munition oder Kriegsmaterial
oder in bezug auf für die natio-
nale Sicherheit oder die natio-
nale Verteidigung unerläßliche
Beschaffungen Maßnahmen zu
treffen oder Auskünfte zu ver-
weigern, soweit sie dies für er-
forderlich erachten.

2. Unter dem Vorbehalt, daß
die folgenden Maßnahmen nicht
so angewendet werden, daß sie
zu einer willkürlichen oder un-
gerechtfertigten Diskriminierung
zwischen Ländern, in denen die
gleichen Bedingungen herrschen,
oder zu einer verschleierten Be-
schränkung des internationalen
Handels führen, darf keine Be-
stimmung dieses Übereinkom-
mens so ausgelegt werden, daß
sie eine Vertragspartei daran
hindert, Maßnahmen zu beschlie-
ßen oder durchzuführen zum
Schutze der öffentlichen Sittlich-
keit, Ordnung und Sicherheit,
zum Schutze des Lebens und der
Gesundheit von Menschen, Tie-
ren und Pflanzen, zum Schutze
des geistigen Eigentums oder in
bezug auf von Behinderten,
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Wohltätigkeitseinrichtungen
oder Strafgefangenen hergestellte
Waren.

Artikel IX

Schlußbestimmungen

A n n a h m e u n d B e i t r i t t

1. a) Dieses Übereinkommen
liegt den Regierungen, die
Vertragsparteien des
GATT sind, und der Euro-
päischen Wirtschaftsge-
meinschaft, deren verein-
barte Listen der Beschaf-
fungsstellen in Anhang I
enthalten sind, zur An-
nahme durch Unterzeich-
nung oder in anderer Form
auf.

b) Jede GATT-Vertragspar-
tei, die nicht Vertragspar-
tei dieses Übereinkom-
mens ist, kann diesem
Übereinkommen unter Be-
dingungen beitreten, die
zwischen der Regierung
dieser GATT-Vertragspar-
tei und den Vertragspar-
teien dieses Übereinkom-
mens zu vereinbaren sind.
Der Beitritt erfolgt durch
Hinterlegung einer die
vereinbarten Bedingungen
enthaltenden Beitrittsur-
kunde beim Generaldirek-
tor der VERTRAGSPAR-
TEIEN des GATT.

c) Dieses Übereinkommen
liegt den Regierungen, die
dem GATT vorläufig bei-
getreten sind und deren
vereinbarte Listen der Be-
schaffungsstellen in An-
hang I enthalten sind, zur
Annahme durch Unter-
zeichnung oder in anderer
Form auf und zwar unter
Bedingungen hinsichtlich
der tatsächlichen Anwen-
dung der Rechte und Ver-
pflichtungen aus diesem
Übereinkommen, die den
Rechten und Verpflichtun-
gen in den Urkunden über
ihren vorläufigen Beitritt
Rechnung tragen.

d) Jede andere Regierung
kann diesem Übereinkom-
men unter Bedingungen
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hinsichtlich der tatsäch-
lichen Anwendung der
Rechte und Verpflichtun-
gen aus diesem Überein-
kommen beitreten, die
zwischen der betreffenden
Regierung und den Ver-
tragsparteien vereinbart
werden, und zwar durch
Hinterlegung einer die
vereinbarten Bedingungen
enthaltenden Beitrittsur-
kunde beim Generaldirek-
tor der VERTRAGSPAR-
TEIEN des GATT.

e) In bezug auf die Annahme
gilt Artikel XXVI Ab-
satz 5 a) und b) des All-
gemeinen Abkommens.

V o r b e h a l t e

2. Vorbehalte gegen Bestim-
mungen dieses Übereinkommens
können nicht gemacht werden.

I n k r a f t t r e t e n

3. Dieses Übereinkommen tritt
am 1. Jänner 1981 für die Re-
gierungen 4) in Kraft, die es bis
zu diesem Zeitpunkt angenom-
men haben oder ihm beigetre-
ten sind. Für jede andere Re-
gierung tritt es am dreißigsten
Tag nach dem Zeitpunkt der
Annahme oder des Beitritts in
Kraft.

I n n e r s t a a t l i c h e
R e c h t s v o r s c h r i f t e n

4. a) Jede Regierung, die die-
ses Übereinkommen an-
nimmt oder ihm beitritt,
stellt sicher, daß spätestens
zu dem Zeitpunkt, zu dem
dieses Übereinkommen für
sie in Kraft tritt, ihre Ge-
setze, Verordnungen und
Verwaltungsverfahren so-
wie die Vorschriften, Ver-
fahren und Praktiken, die
von den in ihren Listen im

*) Im Sinne dieses Übereinkom-
mens umfaßt der Begriff „Regie-
rung" die zuständigen Organe der
Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft.
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Anhang zum Übereinkom-
men enthaltenen Beschaf-
fungsstellen angewendet
werden, mit diesem Über-
einkommen übereinstim-
men.

b) Jede Vertragspartei unter-
richtet das Komitee über
alle Änderungen ihrer Ge-
setze und Verordnungen,
die sich auf dieses Über-
einkommen beziehen, und
über alle Änderungen in
der Durchführung dieser
Gesetze und Verordnun-
gen.

B e r i c h t i g u n g e n o d e r
Ä n d e r u n g e n

5. a) Berichtigungen rein for-
meller Art und gering-
fügige Änderungen betref-
fend die Anhänge I bis IV
dieses Übereinkommens
werden dem Komitee mit-
geteilt und werden inner-
halb von dreißig Tagen
wirksam, sofern gegen sie
keine Einwände erhoben
werden.

b) Änderungen an den
Listen der Beschaffungs-
stellen dürfen mit Aus-
nahme der unter a) ge-
nannten Änderungen nur
unter außergewöhnlichen
Umständen vorgenommen
werden. In diesen Fällen
notifiziert eine Vertrags-
partei, die eine Änderung
ihrer Liste der Beschaf-
fungsstellen beabsichtigt,
dies dem Vorsitzenden des
Komitees, der innerhalb
kürzester Frist eine Sit-
zung des Komitees einbe-
ruft. Die Vertragsparteien
prüfen die beabsichtigte
Änderung und die sich
daraus ergebenden aus-
gleichenden Anpassungen
mit dem Ziel, den allseits
vereinbarten Anwendungs-
bereich dieses Überein-
kommens, wie er vor die-
iser Änderung gegeben war,
in vergleichbarer Höhe
aufrechtzuerhalten. Für
den Fall, daß über eine
vorgenommene oder be-
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absichtigte Änderung keine
Einigung erreicht wird,
wird die Angelegenheit
nach Artikel VII weiter
behandelt, wobei die Not-
wendigkeit zu berücksich-
tigen ist, das Gleichge-
wicht der Rechte und
Verpflichtungen auf dem
höchstmöglichen Stand zu
erhalten.

Ü b e r p r ü f u n g e n u n d
V e r h a n d l u n g e n

6. a) Das Komitee überprüft
jährlich unter Berücksich-
tigung der Ziele dieses
Übereinkommens dessen
Durchführung und Funk-
tionieren. Es unterrichtet
die VERTRAGSPAR-
TEIEN des GATT jähr-
lich über die Entwicklun-
gen im Überprüfungszeit-
raum.

b) Die Vertragsparteien füh-
ren nicht später als mit
Ablauf des dritten Jahres
nach Inkrafttreten dieses
Übereinkommens und
danach in bestimmten
Zeitabständen weitere
Verhandlungen mit dem
Ziel, dieses Übereinkom-
men auf der Grundlage
der Gegenseitigkeit zu er-
weitern und zu verbessern,
wobei sie Artikel III, der
sich auf die Entwicklungs-
länder bezieht, im Auge
behalten. In diesem Zu-
sammenhang prüft das
Komitee in einem frühen
Stadium die Möglichkeit,
den Anwendungsbereich
dieses Übereinkommens
auf Dienstleistungsauf-
träge auszudehnen.

Ä n d e r u n g e n

7. Die Vertragsparteien kön-
nen dieses Übereinkommen
unter anderem im Hinblick auf
die bei seiner Durchführung ge-
wonnenen Erfahrungen ändern.
Eine solche Änderung, der die
Vertragsparteien gemäß dem
vom Komitee festgelegten Ver-
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fahren zugestimmt haben, tritt
für jede Vertragspartei erst in
Kraft, wenn sie von ihr ange-
nommen worden ist.

R ü c k t r i t t

8. Jede Vertragspartei kann
von diesem Übereinkommen
zurücktreten. Der Rücktritt
wird mit Ablauf von sechzig
Tagen nach Eingang der schrift-
lichen Rücktrittsanzeige beim
Generaldirektor der VER-
TRAGSPARTEIEN des GATT
wirksam. Jede Vertragspartei
kann im Falle einer solchen
Notifikation beantragen, daß
das Komitee umgehend zusam-
mentritt.

N i c h t a n w e n d u n g die-
ses Ü b e r e i n k o m m e n s
zwischen b e s t i m m t e n
V e r t r a g s p a r t e i e n

9. Dieses Übereinkommen fin-
det zwischen zwei Vertragspar-
teien keine Anwendung, wenn
eine der beiden Vertragspar-
teien zu dem Zeitpunkt, in dem
eine von ihnen das Überein-
kommen annimmt oder ihm bei-
tritt, der Anwendung ihre Zu-
stimmung versagt.

A n m e r k u n g e n und An-
hänge

10. Die Anmerkungen und An-
hänge sind Bestandteil dieses
Übereinkommens.

Sekretariat

11. Die Sekretariatsgeschäfte
für dieses Übereinkommen wer-
den vom GATT-Sekretariat
wahrgenommen.

Hinterlegung

12. Dieses Übereinkommen
wird beim Generaldirektor der
VERTRAGSPARTEIEN des
GATT hinterlegt, der jeder
Vertragspartei dieses Überein-
kommens und jeder Vertrags-
partei des GATT innerhalb
kürzester Frist eine beglaubigte
Abschrift dieses Übereinkom-
mens und jeder Berichtigung
oder Änderung nach Absatz 5
und jeder Änderung dieses
Übereinkommens nach Absatz 7
übermittelt sowie jede Annahme
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dieses Übereinkommens und
jeden Beitritt hierzu nach Ab-
satz 1 und jeden Rücktritt von
diesem Übereinkommen nach
Absatz 8 notifiziert.

R e g i s t r i e r u n g

13. Dieses Übereinkommen
wird gemäß den Bestimmungen
von Artikel 102 der Charta der
Vereinten Nationen registriert.

Geschehen zu Genf am
zwölften April neunzehnhun-
dertneunundsiebzig in einer Ur-
schrift in englischer, französi-
scher und spanischer Sprache,
wobei jeder Wortlaut gleicher-
maßen verbindlich ist, sofern
nicht in Listen der Beschaffungs-
stellen im Anhang zu diesem
Übereinkommen etwas anderes
gesagt ist.

ANMERKUNGEN

Artikel I Absatz 1

Im Hinblick auf allgemeine
politische Überlegungen betref-
fend die gebundene Hilfe ein-
schließlich des von den Ent-
wicklungsländern verfolgten
Ziels, diese Bindung der Hilfe
aufzuheben, findet dieses Über-
einkommen keine Anwendung
auf Beschaffungen im Rahmen
der gebundenen Entwicklungs-
hilfe, solange diese von Ver-
tragsparteien gewährt wird.

Artikel V Absatz 14 h)

Im Hinblick auf die allgemei-
nen politischen Überlegungen
der Entwicklungsländer betref-
fend das öffentliche Beschaf-
fungswesen wird festgestellt, daß
Entwicklungsländer nach Arti-
kel V Absatz 14 h) verlangen
können, daß Inlandsanteil,
Kompensationsgeschäfte und
Technologietransfer als Kriterien
für die Zuschlagserteilung einbe-
zogen werden. Es wird festge-
stellt, daß lieferer einer Ver-
tragspartei nicht gegenüber den
Lieferern einer anderen Ver-
tragspartei begünstigt werden
dürfen.
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(Übersetzung)
ANHANG I

Listen der Beschaffungsstellen nach Artikel I
Absatz 1 (c)

Ö S T E R R E I C H

Diese Liste ist in englischer Sprache authentisch.

T E I L I

1. Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 2, A-1014 Wien

2. Bundesministerium für Auswärtige Angelegen-
heiten
Ballhausplatz 2, A-1014 Wien

3. Bundesministerium für Bauten und Technik

Amtswirtschaftsstelle, Stubenring 1, A-1011
Wien

4. Bundesministerium für Finanzen

a) Amtswirtschaftsstelle, Himmelpfort-
gasse 4—9, A-1015 Wien

b) Abteilung VII/1 (EDV-Bereich des BM
für Finanzen und des Bundesrechenamtes),
Hintere Zollamtsstraße 4, A-1030 Wien

c) Abteilung III/1 (Ankäufe von technischen
Geräten, Einrichtungen und Sachgütern
für die Zollwache), Himmelpfortgasse 4—9,
A-1015 Wien

5. Bundesministerium für Gesundheit und Um-
weltschutz
Amtswirtschaftsstelle, Stubenring 1, A-1011
Wien

6. Bundesministerium für Handel, Gewerbe und
Industrie
Stubenring 1, A-1011 Wien

7. Bundesministerium für Inneres
a) Amtswirtschaftsstelle, Herrengasse 7,

A-1014 Wien
b) Abteilung I/1 (Ankäufe von EDV-Hard-

ware), Herrengasse 7, A-1014 Wien
c) Abteilung II/3 (Ankäufe von technischen

Geräten und Einrichtungen für die Bun-
despolizei), Herrengasse 7, A-1014 Wien

d) Abteilung 1/6 (Ankäufe aller Sachgüter
für die Bundespolizei soweit sie nicht von
der Abteilung II/3 beschafft werden),
Hohenbergstraße 1, A-1124 Wien

e) Abteilung HI/4 (Ankäufe von Flugzeu-
gen), Am Hof 4, A-1014 Wien

8. Bundesministerium für Justiz
Amtswirtschaftsstelle, Museumstraße 7,
A-1016 Wien
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9. Bundesministerium für Landesverteidigung 1)
Franz-Josefs-Kai 7—9, A-1011 Wien

10. Bundesministerium für Land- und Forstwirt-
schaft
Stubenring 1, A-1011 Wien

11. Bundesministerium für soziale Verwaltung

Amtswirtschaftsstelle, Stubenring 1, A-1011
Wien

12. Bundesministerium für Unterricht und Kunst
Minoritenplatz 5, A-1014 Wien

13. Bundesministerium für Verkehr
Elisabethstraße 9, A-1011 Wien

14. Bundesministerium für Wissenschaft und For-
schung
Minoritenplatz 5, A-1014 Wien

15. Österreichisches Statistisches Zentralamt
Neue Burg, A-1014 Wien

16. Österreichische Staatsdruckerei
Rennweg 12 a und 16, A-1037 Wien

17. Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen

Friedrich Schmidt-Platz 3, A-1082 Wien

18. Bundesversuchs- und Forschungsanstalt Arse-
nal
Arsenal, A-1030 Wien

19. Bundesstaatliche Prothesenwerkstätten
Geigergasse 5, A-1030 Wien

20. Bundesamt für Zivilluftfahrt
Schnirchgasse 9, A-1030 Wien

21. Amt für Schiffahrt
Kärntnerring 8, A-1010 Wien

22. Bundesprüfanstalt für Kraftfahrzeuge

Michelbeuerngasse 8 (Severingasse 7), A-1090
Wien

23. Generaldirektion für die Post- und Tele-
graphenverwaltung 2)
Postgasse 8, A-1011 Wien

Anmerkung
Falls eine Entscheidung über eine bestimmte

Beschaffung wichtige politische Ziele beeinträch-
tigt, kann die Österreichische Bundesregierung
es als notwendig erachten, in einzelnen Beschaf-
fungsfällen von dem im Übereinkommen ent-
haltenen Grundsatz der nationalen Behandlung
abzuweichen. Eine diesbezügliche Entscheidung
wird von der Österreichischen Bundesregierung
getroffen.

1) Nichtkriegsmaterial ist in Teil II dieser Liste an-
geführt.

2) Postal business only (Einrichtungen für das Post-
wesen).
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T E I L II

LISTE DER WARENGRUPPEN, DIE VOM
BUNDESMINISTERIUM FÜR LANDESVER-
TEIDIGUNG BESCHAFFT WERDEN UND

DEM ÜBEREINKOMMEN UNTERLIEGEN

Kapitel 25: Salz; Schwefel; Steine und Erden;
Gips; Kalk und Zement

Kapitel 26: Metallurgische Erze, Schlacken und
Aschen

Kapitel 27: Mineralische Brennstoffe, Mineral-
öle und ihre Destillationsprodukte;
bituminöse Stoffe; mineralische
Wachse

ausgenommen: Brenn-, Treib- und
Kraftstoffe

Kapitel 28: Chemische Elemente und anorgani-
sche Verbindungen; anorganische
oder organische Verbindungen von
Edelmetallen, seltenen Erden, radio-
aktiven Elementen und Isotopen

ausgenommen:

aus 28.09 Sprengstoffe
aus 28.13 Sprengstoffe
aus 28.14 Tränengase
aus 28.28 Sprengstoffe
aus 28.32 Sprengstoffe
aus 28.39 Sprengstoffe
aus 28.50 Toxikologische Pro-

dukte

aus 28.51 Toxikologische Pro-
dukte

aus 28.54 Sprengstoffe

Kapitel 29: Organische chemische Verbindun-
gen

ausgenommen:
aus 29.03 Sprengstoffe
aus 29.04 Sprengstoffe
aus 29.07 Sprengstoffe
aus 29.08 Sprengstoffe
aus 29.11 Sprengstoffe
aus 29.12 Sprengstoffe
aus 29.13 Toxikologische Pro-

dukte
aus 29.14 Toxikologische Pro-

dukte
aus 29.15 Toxikologische Pro-

dukte
aus 29.21 Toxikologische Pro-

dukte
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aus 29.22 Toxikologische Pro-
dukte

aus 29.23 Toxikologische Pro-
dukte

aus 29.26 Sprengstoffe
aus 29.27 Toxikologische Pro-

dukte

aus 29.29 Sprengstoffe

Kapitel 30: Pharmazeutische Erzeugnisse

Kapitel 31: Düngemittel

Kapitel 32: Gerb- und Farbstoffauszüge; Tan-
nine und ihre Derivate; Farbstoffe,
Farben, Anstrichfarben, Lacke und
Färbemittel; Kitte; Tinten

Kapitel 33: Ätherische Öle und Resinoide;
Riech- und Körperpflege- und
Schönheitsmittel

Kapitel 34: Seifen, organische grenzflächenaktive
Erzeugnisse, zubereitete Waschmit-
tel, zubereitete Schmiermittel,
künstliche Wachse, zubereitete
Wachse, Polier- und Reinigungs-
mittel, Kerzen und ähnliche Er-
zeugnisse, Modelliermassen und
Dentalwachse

Kapitel 35: Eiweißstoffe und Klebstoffe (Leime)

Kapitel 36: Schieß-, Spreng- und Zündmittel;
Feuerwerkskörper; Zündhölzer;
Zündmetallegierungen; leicht ent-
zündliche Stoffe

ausgenommen:
aus 36.01 Pulver
aus 36.02 Sprengstoffe, zubereitet
aus 36.04 Zündstoffe
aus 36.08 Explosivstoffe

Kapitel 37: Erzeugnisse für photographische
und kinematographische Zwecks

Kapitel 38: Verschiedene Erzeugnisse der che-
mischen Industrie und verwandter
Industrien

ausgenommen:
aus 38.19 Toxikologische Pro-

dukte

Kapitel 39: Kunststoffe, Zelluloseäther und
-ester, Kunstharze; Waren aus die-
sen Stoffen

ausgenommen:
aus 39.03 Sprengstoffe
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Kapitel 40: Kautschuk (natürlicher Kautschuk,
synthetischer Kautschuk und Fak-
tis) und Kautschukwaren

ausgenommen:
aus 40.11 Autoreifen

Kapitel 43: Pelzfelle und Pelzwaren; künstli-
ches Pelzwerk

Kapitel 45: Kork und Korkwaren

Kapitel 46: Flechtwaren und Korbwaren

Kapitel 47: Rohstoffe für die Papierherstellung

Kapitel 65: Kopfbedeckungen und Teile davon

ausgenommen:
aus 65.05 militärische Kopfbedek-

kungen

Kapitel 66: Regenschirme, Sonnenschirme,
Stöcke, Peitschen, Reitgerten; Teile
davon

Kapitel 67: Zugerichtete Federn und Daunen
und Waren aus Federn oder Dau-
nen; künstliche Blumen; Waren
aus Menschenhaaren; Fächer

Kapitel 68: Waren aus Steinen, Gips, Zement,
Asbest, Glimmer oder ähnlichen
Stoffen

Kapitel 69: Keramische Erzeugnisse

Kapitel 70: Glas und Glaswaren

Kapitel 71: Echte Perlen, Edelsteine, Schmuck-
steine, Edelmetalle, Edelmetallplat-
tierungen, Waren daraus; Phantasie-
schmuck (Bijouterie, nicht aus Edel-
metallen)

Kapitel 72: Münzen

Kapitel 73: Eisen und Stahl

Kapitel 74: Kupfer

Kapitel 75: Nickel

Kapitel 76: Aluminium

Kapitel 77: Magnesium, Beryllium (Glucinium)

Kapitel 78: Blei

Kapitel 79: Zink

Kapitel 80: Zinn

Kapitel 81: Andere unedle Metalle
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Kapitel 82: Werkzeuge; Messerschmiedwaren
und Eßbestecke, aus unedlen Me-
tallen

ausgenommen:
aus 82.08 Handwerkzeuge •)
aus 82.07 Teile von Handwerk-

zeugen *)

Kapitel 83: Verschiedene Waren aus unedlen
Metallen

Kapitel 84: Kessel, Maschinen, Apparate und
mechanische Geräte

ausgenommen:
84.06 Motoren *)
84.08 andere Motoren *)
84.45 Werkzeugmaschinen *)

Kapitel 85: Elektrische Maschinen und Appa-
rate sowie andere elektrotechnische
Erzeugnisse

ausgenommen:

85.03 elektrische Batterien
85.13 Fernmeldeeinrichtungen

85.15 Übertragungsgeräte

Kapitel 86: Schienenfahrzeuge und ortsfestes
Gleismaterial; nicht-elektrische Si-
gnalvorrichtungen für Verkehrs-
wege

ausgenommen:

aus 86.02 gepanzerte Lokomoti-
ven

aus 86.03 andere gepanzerte Ma-
schinen

aus 86.05 gepanzerte Waggons
86.06 Werkstättenwagen
86.07 Waggons

Kapitel 87: Kraftwagen, Traktoren, Motorrä-
der und Fahrräder sowie andere
Landfahrzeuge

ausgenommen:
87.01 Traktoren

aus 87.02 militärische Fahrzeuge
und Schwerlastwagen

aus 87.03 militärische Fahrzeuge
und Schwerlastwagen

87.08 Panzer und gepanzerte
Fahrzeuge

87.09 Motorräder
aus 87.14 Anhänger, Abschlepp-

fahrzeuge

*) Sofern sie nicht handelsübliche Erzeugnisse dar-
stellen, sondern für spezielle Verwendungen (wie War-
tung von Militärflugzeugen, Waffen usw.) vorgesehen
sind.
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Kapitel 88: Luftfahrzeuge

Kapitel 89: See- und Flußschiffe
ausgenommen:
aus 89.01 Kriegsschiffe
aus 89.03 Pontons, Schwimmkör-

per

Kapitel 90: Optische, photographische und ki-
nematographische Instrumente, Ap-
parate und Geräte; Meß-, Prüf-
und Präzisionsinstrumente, Präzi-
sionsapparate und -geräte; medi-
zinische und chirurgische Instru-
mente, Apparate und Geräte

ausgenommen:
90.05 Ferngläser
90.13 optische Instrumente,

Laser
aus 90.14 Entfernungsmesser

90.28 elektrische und elektro-
nische Meßinstrumente

Kapitel 91: Uhrmacherwaren

Kapitel 92: Musikinstrumente; Tonaufnahme-
und Tonwiedergabegeräte; Bild-
und Tonaufnahmegeräte und Bild-
und Tonwiedergabegeräte auf
magnetischer Grundlage für das
Fernsehen; Teile und Zubehör zu
diesen Instrumenten und Geräten

Kapitel 94: Möbel; medizinisch-chirurgische
Möbel; Bettwaren und ähnliche Wa-
ren

Kapitel 95: Bearbeitete Schnitz- und Form-
stoffe; Waren aus Schnitz- und
Formstoffen

Kapitel 96 t Besen, Bürsten, Pinsel, Staubwedel,
Puderquasten und Siebwaren

Kapitel 97: Spielzeug, Spiele, Scherzartikel,
Christbaumschmuck und Sportge-
räte

Kapitel 98: Verschiedene Waren

ANHANG II

Publikationsorgane, in denen die Vertragsparteien
Bekanntmachungen geplanter Käufe veröffentli-

chen — Artikel V Absatz 3

Ö S T E R R E I C H
Amtsblatt zur Wiener Zeitung
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ANHANG III

Publikationsorgane, in denen die Vertragsparteien
jährlich Angaben über ständige Listen qualifizier-
ter Lieferer für beschränkte Ausschreibungen ver-

öffentlichen — Artikel V Absatz 6

Ö S T E R R E I C H

Amtsblatt zur Wiener Zeitung (gegenwärtig sind
keine derartigen Listen vorhanden)

ANHANG IV

Publikationsorgane, die von den Vertragsparteien
für die Veröffentlichung von Gesetzen, Vor-
schriften, gerichtlichen Entscheidungen, allgemein
anwendbaren Verwaltungsentscheidungen und
Verfahrensbestimmungen benutzt werden, die
sich auf das unter dieses Übereinkommen fallende
öffentliche Beschaffungswesen beziehen — Arti-

kel VI Absatz 1

Ö S T E R R E I C H

— Österreichisches Bundesgesetzblatt

— Amtsblatt zur Wiener Zeitung

— Jurisprudence — official and non-official
publications:

— Sammlung von Entscheidungen des
Verfassungsgerichtshofes

— Sammlung der Entscheidungen des Ver-
waltungsgerichtshofes, administrativ-
rechtlicher und finanzrechtlicher Teil

— Amtliche Sammlung der Entscheidun-
gen des Obersten Gerichtshofes in Zivil-
sachen (Sammlung Zivilsachen)

Die vom Bundespräsidenten unterzeichnete und vom Vizekanzler gegengezeichnete Ratifikations-
urkunde wurde am 24. August 1981 beim Generaldirektor des GATT hinterlegt; das Übereinkommen
tritt gemäß seinem Artikel IX Absatz 3 am 23. September 1981 für Österreich in Kraft.

Derzeit sind weiters die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, Finnland, Hongkong, Kanada, Japan,
Norwegen, Schweden, die Schweiz, Singapur und die Vereinigten Staaten von Amerika Vertrags-
parteien des Übereinkommens.

Kreisky
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